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1110. Gesetz: Wiener Sdiulgesetz 

20. 

Gesetz vom 30. Juni 197 6 über die äußere 
Organisation der öffentlichen Pllichtschulen 
und öffentlichen Schülerheime im Lande 
Wien und über die Zusammensetzung des 
Kollegiums des Stadtschulrates für Wien 

(Wiener Schulgesetz) 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

I. HAUPTS'TÜCK 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

I. Abschnitt 

Geltungsbercidi - Begcifisbestimmungen 

§ 1. (1) Dieses Gesetz gilt - abgesehen von 
den Besnimmungen über .die Zusammensetzung 
des Kollegiums des Stadtschulrates für Wien und 
sofern nicht im folgenden ausdrücklich ander„ be
stimmt wird - für die öffentlichen Volks-, 
Haupt· und Sonderschulen, Polytechnischen Lehr
gänge (allgemeinbildende Pflidltsdtulen) und für 
die Berufssd>ulen (berufsbildende Pflichtschulen) 
sowie für öffentliche Schülerheime, die aus
sdtließlidi oder überwiegend für Schüler von 
P!liditschulen bestimmt sind. 

{2) Unter dieses Gesetz fallen nicht öffentliche 
Ul>ungssdiulen und öffentliche Ubungsschüler
heime, die einer öffentlid:ten Sd:tule zum Zwecke 
lehrplanmäßig vorgesehener Übungen eing~e
dert •ind, sowie öffentlid:te Schwerheime, die 
aussd:tließlidt oder vorwiegend für Schüler sold:ter 
Ubungssdmlen hestimmt sind, ferner das Bun" 
des-Blindenerziehungsinstitut in Wien und das 
Bundes-Taubstummeninstitut in Wien. 

Olientlidie Plliditschulen und ölientlkhe Schüler
heime 

S 2. (1) öffentlich<: Pflidttschulen sind die vom 
gesetzfühen Schulerhalter errichteten 'Und erhal
tenen l'flichtsdiulen. öffentliche Schülerheime 
sind die vom gesetzlichen Heimerhalter erridtte
ten und erhaltenen Sd:tülerheime. 

(2) Die öffentlichen Pflichtsdtulen werden in 
diesem Gesetz kurz Pflidttschulen oder, sofern 
sidi die Regelung auf einzelne Schularten be
zieht, Vollmmulen, Hauptschulen, Sonderschulen, 
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Polytechnische Lehrgänge und Berufsschulen, die 
öffentlidten Schülerheime kurz Schülerheime ge· 
nannt. 

Erridttung, Erhaltung und Auflassung 

§ 3. (1) Unter Errid:ttung einer Schule oder 
eines Schülerhelmes ist die Gründunß und die 
Festsetzung der örtlidien Lage zu verstehen. 

(2) Unter Erhaltung einer Sdiu.le oder eines 
Sd:tülerheimes ist die Beistellung der Lehrer be
ziehungsweise der Erzieher, des Schularztes sowie 
des zur Betreuung des Gebäudes und der übrigen 
Liegensdiaften allenfalls erforderlichen Hilfs
personals (wie Schulwarte, Reinigungspersonal, 
Heizer) sowie die Bereitstellung und Instandhal
tung des Gebäudes und der übrigen Liegensdta.f
ten, deren Reinigung, Beleud>tung und Behei
zung, die Anschaffung und Instandhaltung der 
Einridttung und der Unterridit>mittel sowie die 
Deckung des sonstigen Sadiaufwandes m ver· 
stehen. 

(3) Unter Teilung einer Schule ist die Loslosung 
eines Teiles einer Sdiule aus deren Verhand und 
die Erriditung dieses Teiles als neue Schule zu 
verstehen. 

( 4) Unter Ve"legung einer Sdiule oder eines 
Schülerheimes ist die Veränderun.g der örtlichen 
Lage zu verstehen. 

(5) Unter Auflassung einer Schule oder eines 
Sdtülerheimes ist die Einstellung des Schul- oder 
Heimbetriebes und die damit verbundene Ein· 
stellung der Erhaltung der Sdiule oder des Sdiü
lerheimes zu verstehen. 

II. Abschnitt 

Allgemeine Zuginglichkeit 

§ 4. (!) Die PfLichtsdiu.len oind allgemein ohne 
Unterschied der Gehurt, des Gesd:tlechtes, der 
Rasse, de.s Standes, der Klasse, der Sprache und 
des Bekenntnisses zugänglidi. Aus organisatori
schen oder lehrplanmäßigen Gründen können je
doch Sd>ulen und Klassen eingeridttet werden, 
die nur für Knahen oder nur für Mädd:ten he
scimmt sind, sofern dadurch keine Minderung 
der Organisationoform eintritt. 
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